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Startgeldvergütungen und Beiträge 
 
2.5.1 Grundsatz (HV-Beschluss 21.02.2015) 

 Startgeldvergütungen und Beiträge aller OL-Arten sind für Mitglieder vorgesehen, welche 
aktiv am Vereinsleben teilnehmen und den Verein durch Freiwilligenarbeit unterstützen. 

 Pro Jahr steht ein durch die HV festgelegter Gesamtbetrag für Rückvergütungen zur 
Verfügung. 

 Der Vorstand kann Gesuche aus obgenannten Gründen kürzen oder zurückweisen. 

 Gesuche müssen bis spätestens am 10. November des Wettkampfjahres beim Kassier 
eingegangen sein. 
 

2.5.2. Startgelder 
Pfingststaffel 
Die Kosten der Pfingststaffel sind ganz von der OLG Hondrich zu tragen (HV-Beschluss 
22.03.1980)  
 
Jura 3er Staffel und Norska-Staffel 
Die Startgelder werden von der OLG bezahlt wenn alle Läufer einer Mannschaft Mitglied der 
OLG Hondrich sind. (HV-Beschluss 22.03.1986) 
 
Berner Mannschafts OL 
Die Startgelder werden von der OLG für jedes Mitglied bezahlt. (HV-Beschluss 22.03.1986) 
 
Startgeldvergütung Aktivmitglieder 
Aktivmitgliedern werden die Startgelder von maximal 3 Schweizer-Meisterschaften oder 
nationale OL sowie die von der OLG besuchten Staffelläufen bezahlt. (HV-Beschluss 
21.02.2015) 
 
Startgeldvergütung Schüler und Junioren 
Die OLG vergütet den Schülern und Junioren des Vereins maximal 10 Regionale, Nationale 
oder Schweizer-Meisterschaften sowie alle Staffelläufe. (HV-Beschluss 21.02.2015)  
 
2.5.3 Beiträge an OL-Lager 
Schüler und Junioren erhalten beim Besuch eines OL-Lagers einmal pro Jahr einen Beitrag 
von Fr. 50.-an die Lagerkosten. 
 
2.5.4 Unterstützungsbeiträge für Kadermitglieder 
Mitglieder des Regionalen Nachwuchskaders werden mit einem jährlichen Betrag von Fr. 
300.-unterstützt. (Mitglieder des Sprungbretts Fr. 150.-/ Jahr) 
 
 
2.5.5 Zusätzliche Unterstützungsbeiträge 
Auf begründetes Gesuch hin kann der Vorstand weitere Unterstützungsbeiträge sprechen 
 

 
 


